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Schon lange bestand Bedürfnis ach odernen Dar-
stellung der Pastoralmedizin. ozent Dr. jedermeyer, der Vor-
standdes neugegründeten Instituts für Pastoralmedizin

Universität Wien, War hiefür die geeilgnetste ersonNlic.  el
verfügt N1C! Der die medizinischen Kenntfinisse, sondern
auch der Rechtswissenschaft der Philosophie und

Theologie wohl ewander‘ Dazu War aııf verschiedenen ein-
schlägigen eDbıieten auch praktisch tatig (Gynäkologie, Ehe-
ratungs- Schwangerenfürsorge, Sozlalhygiene) jedermeyer
faßt. nun SE1NE jahrzehntelangen Studien, Vorarbeiten und Er-

fahrungen einem großangelegten „Handbuch“ ZUSammen.
Der vorliegende Band behandelt der entscheidendsten Ge-

biete des menschlichen Daseins, das Sexualleben, olgenden
‚Abschnitten: Das normale Sexualleben (Physiologie); Das

normwidrige exualleben (Pathologia et aDusSus sexualis)  9 111
Sexualhygiene und Sexualethik Soziologie und Metaphysik des
Geschlechtslebens) Den des Bandes bildet e1in Anhang
m1t thomistischen Studien ZUTr Biologie, Sozlologie und Meta-
physik der Geschlechter Am nde eines jeden Abschnittes
sich e1Nn ausführliches Literaturverzeicnnis Einzelfragen
exuallebens werden monograp  cher Darstellung och den
folgenden Bänden behandelt

on 1eser erste Band 1äßt die großen orzuge der Tbeits-
We1se Dr Niedermevers klar erkennen VO:  H$ em MN1LVeTrT-
salistische Betrachtung Auch die moraltheologischen und Da-
storalen Gesichtspunkte werden me1ls Anschluß nN-
Schmitt) stark betont Vielleicht WIrd das Sexualleben doch
einseltl: negatıv geschaut ES sollten uch die positiven Werte
mehr berücksichtigt werden oSse ich die Orwort stehende
Bemerkung ber den Wert der ateinischen Sprache unterschreibe
bin 1ch och der Ansicht daß die ber die theologischen und medi-
zinıschen Fachausdrücke welit nausgehende erwendung ©
Lateinischen nN1iC. NnUur die Generation der Ärzte, SonNn-
ern eilweise SOgar der Theologen ohe Anforderungen stellt

Im gesehen arf 5 der Pastoralmedizin er-
MEVEIS schon eutfe den Ehrentitel e1inNnes Standardwerkes geben,
für das inm nicht l eologen und Ärzte, sondern auch Ju-
risten, Erzieher und Ursorger Dank erpflichtet sind

1NZ Dr ernhumer
Praktische Pastoralpsychologzie. Von DDr Willibald 'Demal

30 Wien 1949, erlag erder Halbleinwand D  —,
S{ir.

Der Verfasser will MT SC1HNEIN uch wissenschaftlichen
Fastoralpsychologie die Wege bereiten und begnügt sich 1N-

zwischen den vielseitig beanspruchten eelsorgern e1Ne 29
tische astoralpsychologie‘“‘ für die unmittelbare Verwendung 1n
die and en Im ersten el erfahren VO Weg der

Im zweiteneele Gott einigung, Erleuchtung, Einigung)
e1l gewiınnen WIT Einblick die Tiefenpsychologie, g-
schieden ach Geschlechtern, Jtersstufen, persönlicher eran-
lagung, Berufsständen un!| Siedlungsgemeinschaften. Im dritten

"Teil erhalten WI1r einen sehr urzen Abriß pastoral-psycho-
logischen Pathologie.

Vielleicht WIrd nich:‘ jedermann damit übereinstimmen,
och kei NAlLLCHNE Darstellung der Frau von e1 der Tau



D d

vorhande wäre . (S. 97,L  E  2  vorhanden wäre (S. 97,  <  _ da wir aus demselben Verlag 1932  Y  „Seinsrhytmik‘“ von Thoma  Angelica Walter und 1933 „Der Auf-  2  stieg durch die Frau“ von Mina rWe_b'ef, seither aber auch „Macht  der Frau‘“ von Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“  von Gertrud von le Fort haben. Auch damit wird nicht jeder  einverstanden sein, daß die vier Altersstufen den vier Tempera-  menten zugewiesen werden (S. 144); noch weniger damit, daß die  körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“  angesehen wird (S. 151), wo uns Friedrich Schneider in der „Ka-  tholischen Familienerziehung‘ (S. 130 ff.) vom Gegenteil zu über-  zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugendlichen  Wenn wir auch nicht in  als möglich hingestellt wird (S. 166).  allem die Ansichten des Verfassers teilen, müssen wir ihm doch  für eine Reihe fester Faustr  egeln für die Praxis der Seelsorge  dankbar sein.  :  Linz a. d. D.  Dr 5& 2’rohaskaf  Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des Codex Juris  Canonici. I. Band: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personen-  recht. Begründet. von + Eduard Eichmann, neu bearbeitet von  Klaus Mörsdorf. Sechste Auflage. 8° (528). Paderborn 1949, Verlag  Ferdinand Schöningh. Brosch. DM 14.—, geb. DM 18.—.  Mitten in der Arbeit an der Neuauflage dieses Lehrbuchaé  S  ist Eduard Eichmann, der hochverdiente Münchner Kanonist, am  26. April 1946 von dieser Welt abberufen worden. Die Neubear-  beitung durch seinen Schüler und Nachfolger an der Universität  in München, Klaus Mörsdorf, sieht eine Erweiterung des Werkes  auf drei Bände vor. Der vorliegende erste Band enthält die Ein-  leitung, die Allgemeinen Normen und das Personenrecht. Mit der  Erweiterung bot sich die Möglichkeit, die weitschichtigen Gebiete  des kanonischen Rechtes tiefer zu durchdringen und vor allem  praktische. Fragen ausführlicher zu behandeln. Es ist unmöglich,  im Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einzu-  gehen. Das Lehrbuch, das über die Grenzen Deutschlands hinaus  \  Beachtung gefunden hat, bedarf keiner Empfehlung mehr; es’  spricht für sich. Wenn es auch, wie bisher, vorzüglich‘ dem  Studium des Kirchenrechtes dienen will, so wird es doch auch  der in der kirchlichen Gerichts-, Verwaltungs- und Seelso  praxis stehende Priester mit Nutzen zu Rate ziehen.  K  x  / 1änz a d D:  Dr. J. Obernhumer. -  Die christlichen Kirchen als souveräné Rechtsgemeinschaften.  Von Heinrich Brandweiner. 8° (116). Graz-Wien 1948, Verlag Ulri  ch  Moser. Kart. S, 18.60,  In der vorliegenden Habilitationsschrift hat es sich der Ka- Ö  nonist und Völkerrechtler an der Grazer juridischen Fakultät  zur Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-  subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschaft bis in die  neuere Zeit nur Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, „hat  sie in den letzten Jahren auch nichtstaatlichen Rechtsgemein-  schaften Völkerrechtssubjektivität zuerkannt. Dies gilt vor allem  bezüglich der katholischen Kirche, deren ‘’Oberhaupt, der Papst,  auch nach dem Verlust des Kirchenstaates allgemein als geist-  lcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht  anerkannt wurde. Nicht gilt dies im gleichen Maße von den nicht-  katholischen christlichen Réligionsgemeinschaftendemselben Verlag 32
„Seinsrhytmik“ VO  > TThe IT Angelica Walter und 1933 „Der Auf- S  2stieg dur‘ die Frau“ vVvon Mina Weber, seither aber auch- „Macht
der Frau“ VO.  b Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“
von Gertrud VOInl le Fort en Auch amı wird nicht jeder
einverstanden se1in, daß e vlier Altersstufen den ıer Tempera-
menten zugewlesen werden 144); och weniger damıit, daß die
körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“
angesehen wird 151), Friedrich Schneider 1n der „Ma-
Sschen Familienerziehung  .. 130 VO: Gegenteıil über-
zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugen;  ıchen

Wenn WIr auch N1IC: 1nöglich hingestellt WwIird 166)
allem die Ansichten des Verfassers teilen, mussen WIr ihm och

e1iNe el fester austregeln für die TaxXıs der Seelsorge
dankbar Sein.

Linz Dr. $rohaskaL ‘
Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des exX Juris

Canoni1ic1. 5  nd Einleitung, 1gemeiner eil und ersonen-
recht. Begründet VOomn UAT: ıchmAann, Neu bearbeiftfet von

Örsdorf. Sechste 80 aderbDorn 1949, Verlag
Ferdinand Schöningh. TOSC. 1  — geb ——

Mitten 1n der der euauflage 1eses Lehrbuches
duard 1  9 der ochverdiente Münchner Kanonist,
pr 1946 VO.  5 dieser Weit abberufen worden. Die Neubear-

beitung urch seinen Schuler und Nachfolger der Universitä
München, Klaus Mörsdorf, S1e. eine Erweiterung des er  es

auf drei an VO.  m3 Der vorliegende erste and enthält die Eıin-
ı1tun die Allgemeinen ormen un Personenrecht. Mit der
Erweiterung sich die öglichkeıit, die weitschichtigen Gebiete

kanonischen Rechtes tiefer urchdringen und VOrLr allem
praktische Fragen ausführlicher an! ist unmöglich,

Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einZzZuUu-
gehen. Das Lehrbuch, das bDer die TeNzen Deutschlands 1Naus
Beachtung ge  en hat, einer Empfehlung mehr
spricht für sich. Wenn auch, w1ıe ısher, vorzuüglich dem
tudium des Kirchenrechtes enen will, WTFr doch auch
der 1n der kirchlichen Gerichts-, erwaltungs- und Seelso
praxis stehende Priester mıit utzen Rate ziehen. rge-
Linz Dr bernhumer

Die christlichen Kirchen als uveräné Rechtsgemeinsc.
Von Heinrıch Brandweriner. z0 Graz-Wien 1943, erlag Ulrich
Moser. Kar  c+ 18.60

In der vorliegenden Habilitationsschrift hat, sıch der Ka-
NONLS' un! Völkerrechtler der Grazer juridischen Fakultät

Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-
subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschafit Dbis ın die

1t, Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, hatL  E  2  vorhanden wäre (S. 97,  <  _ da wir aus demselben Verlag 1932  Y  „Seinsrhytmik‘“ von Thoma  Angelica Walter und 1933 „Der Auf-  2  stieg durch die Frau“ von Mina rWe_b'ef, seither aber auch „Macht  der Frau‘“ von Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“  von Gertrud von le Fort haben. Auch damit wird nicht jeder  einverstanden sein, daß die vier Altersstufen den vier Tempera-  menten zugewiesen werden (S. 144); noch weniger damit, daß die  körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“  angesehen wird (S. 151), wo uns Friedrich Schneider in der „Ka-  tholischen Familienerziehung‘ (S. 130 ff.) vom Gegenteil zu über-  zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugendlichen  Wenn wir auch nicht in  als möglich hingestellt wird (S. 166).  allem die Ansichten des Verfassers teilen, müssen wir ihm doch  für eine Reihe fester Faustr  egeln für die Praxis der Seelsorge  dankbar sein.  :  Linz a. d. D.  Dr 5& 2’rohaskaf  Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des Codex Juris  Canonici. I. Band: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personen-  recht. Begründet. von + Eduard Eichmann, neu bearbeitet von  Klaus Mörsdorf. Sechste Auflage. 8° (528). Paderborn 1949, Verlag  Ferdinand Schöningh. Brosch. DM 14.—, geb. DM 18.—.  Mitten in der Arbeit an der Neuauflage dieses Lehrbuchaé  S  ist Eduard Eichmann, der hochverdiente Münchner Kanonist, am  26. April 1946 von dieser Welt abberufen worden. Die Neubear-  beitung durch seinen Schüler und Nachfolger an der Universität  in München, Klaus Mörsdorf, sieht eine Erweiterung des Werkes  auf drei Bände vor. Der vorliegende erste Band enthält die Ein-  leitung, die Allgemeinen Normen und das Personenrecht. Mit der  Erweiterung bot sich die Möglichkeit, die weitschichtigen Gebiete  des kanonischen Rechtes tiefer zu durchdringen und vor allem  praktische. Fragen ausführlicher zu behandeln. Es ist unmöglich,  im Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einzu-  gehen. Das Lehrbuch, das über die Grenzen Deutschlands hinaus  \  Beachtung gefunden hat, bedarf keiner Empfehlung mehr; es’  spricht für sich. Wenn es auch, wie bisher, vorzüglich‘ dem  Studium des Kirchenrechtes dienen will, so wird es doch auch  der in der kirchlichen Gerichts-, Verwaltungs- und Seelso  praxis stehende Priester mit Nutzen zu Rate ziehen.  K  x  / 1änz a d D:  Dr. J. Obernhumer. -  Die christlichen Kirchen als souveräné Rechtsgemeinschaften.  Von Heinrich Brandweiner. 8° (116). Graz-Wien 1948, Verlag Ulri  ch  Moser. Kart. S, 18.60,  In der vorliegenden Habilitationsschrift hat es sich der Ka- Ö  nonist und Völkerrechtler an der Grazer juridischen Fakultät  zur Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-  subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschaft bis in die  neuere Zeit nur Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, „hat  sie in den letzten Jahren auch nichtstaatlichen Rechtsgemein-  schaften Völkerrechtssubjektivität zuerkannt. Dies gilt vor allem  bezüglich der katholischen Kirche, deren ‘’Oberhaupt, der Papst,  auch nach dem Verlust des Kirchenstaates allgemein als geist-  lcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht  anerkannt wurde. Nicht gilt dies im gleichen Maße von den nicht-  katholischen christlichen RéligionsgemeinschaftenS1e iın den etzten en aucn nichtstaatlichen echtsgemein-
schaiten Völkerrechtssubjektivitä zuerkannt. Dies gilt VOL allem
bezüglich der katholischen rche, eren Trhaupt, der aps

ach dem erlust des Kirchenstaates allgemein als eist-
Kcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht
anerkannt Nicht gilt dies gleichen Maße von den nicht-
katholischen christlichen Religionsgemeinschaften.


